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 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Ent-

wässerungsleitungen im Straßenbau (ZTV Ew-StB 14) 

 

1. ARS Nr. 05/1991 vom 28.01.1991; Verwaltungsvorschrift des Verkehrsministeriums 

Baden-Württemberg vom 05.06.1991, Az.: 33-3942.25/1 (Einführung der ZTV Ew-StB 

91) 

 

Anlagen 

ARS Nr. 09/2014 vom 09.11.2014, Az.: StB 28/7182.8/3-ARS-14/09-2327427 

 

Mit dem beigefügten Allgemeinen Rundschreiben (ARS) Nr. 09/2014 des Bundesmi-

nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) werden die Zusätzliche Tech-

nische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungsleitungen 

im Straßenbau, ZTV Ew-StB Ausgabe 2014, bekannt gegeben. 
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Die ZTV Ew-StB 14 enthält Anforderungen für Entwässerungsarbeiten im Zusam-

menhang mit dem Neubau, dem Um- und Ausbau von Straßen, Plätzen und Wegen 

sowie deren Nebenanlagen. Sie beinhaltet neben dem Neubau von Entwässerungs-

einrichtungen auch die grabenlose Kanalsanierung. Die Ausgabe 2014 berücksichtigt 

die Aktualisierung der Verweise auf die derzeit gültigen europäischen und nationalen 

Normen. Im Abschnitt 7.3 werden erstmals Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

die Sanierung von Rohrleitungen beschrieben. Bei der Anordnung einer Planums-

sickerschicht ist zu beachten, dass diese nicht auf die Dicke der Frostschutzschicht 

angerechnet werden darf. Weitere Präzisierungen werden zu den Maßnahmen bei 

Baustelleneinrichtung und Baudurchführung in Wasserschutzgebieten vorgenommen.  

 

Die ZTV Ew-StB 14 sind im Bereich der Bundesfernstraßen in der Baulast des Bun-

des und der Landesstraßen in der Baulast des Landes anzuwenden. Die Ausgabe 

2014 ersetzt die derzeit gültige ZTV Ew-StB 91, Ausgabe 1991.  

 

Das unter Bezug 1 genannte Schreiben wird hiermit aufgehoben. 

 

Den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen, die ZTV Ew-StB 14 für die in ihrer 

Baulast befindlichen Straßen ebenfalls anzuwenden. 

 

Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Landratsämter und Stadtkreise als Un-

tere Verwaltungsbehörden zu informieren.  

 

Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 

01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden- 

Württemberg im Internet- und Intranetangebot der Abteilung Landesstelle für Straßen-

technik beim Regierungspräsidium Tübingen im Sachgebiet 03 Erd- und Grundbau, 

Entwässerung, Landschaftsbau im Sachgebiet 03.6 Erd- und Grundbau, Entwässe-

rung, Landschaftsbau eingestellt. 

 

 

gez. Dittmann 

 








